
Der „Erdgas-Check“ 
 
Seit dem 01.01.2002 fördern wir den 
„Erdgas-Check“, eine Überprüfung 
Ihrer Erdgas-Installationsanlage! 
 
Die Erdgasverbrauchseinrichtungen wie 
Heizkessel oder Warmwasserbereiter sollen 
laut den technischen Regeln jährlich gewartet 
und überprüft werden, damit durch eine 
frühzeitige Mängelerkennung eine sichere und 
wirtschaftliche Betreibung der Erdgasver-
brauchseinrichtungen erfolgen kann. 
 
Verantwortlich für die ordnungsgemäße 
Unterhaltung und Wartung der Erdgasanlage 

ist, gemäß den Allgemeinen Versorgungs-
bedingungen (AVB GasV), der Eigentümer und 
auch der Betreiber dieser Anlagen. 
 
Zusätzlich zu der jährlichen Wartung der 
Gasgeräte sollen mindestens alle 12 Jahre die 
Erdgasleitungen in Ihrem Gebäude überprüft 
werden. 
 
Für die Überprüfung der Erdgasleitungen in 
Ihrem Gebäude haben wir für Sie das neue 
Förderprogramm aufgelegt. Die letzte 
Überprüfung sollte mindestens 8 Jahre 
zurückliegen. 

 
Der einmalige Förderbetrag 

Stand: 01.01.2009 
 

 
Wer bekommt die Förderung? 
 
Die Fördermaßnahme bezieht sich auf 
Erdgasanlagen im Haus- und Wohnungs-
bereich. Der Hausbesitzer oder der 
Wohnungsverwalter kann einmalig für ein 
Objekt diese Förderung beantragen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Austausch eines 
Gasgerätes muss aufgrund der Technischen 
Regeln die Leitungsanlage ohnehin auf 
Dichtheit geprüft werden. 

 
 
Daher wird bei einem Austausch eines 
Gasgerätes der Erdgas-Check nicht gefördert. 
 
Diese Fördermaßnahme gilt zunächst für 
ein weiteres Jahr, also bis zum 31.12.2009. 
Wie hoch ist die Förderung? 
Der einmalige Förderbetrag für ein Objekt 
mit einem Gaszähler beträgt 50,-€. 
 
Verfügt das Haus über mehrere Gaszähler, 
wird pro weiterer geprüfter Gasanlage ein 
Zuschuß von jeweils 25,-€ gewährt. 

 
 
 
Wer führt den „Erdgas-Check“ durch? 
 
Alle konzessionierte Vertragsin-
stallationsunternehmen (VIU) können den 
„Erdgas-Check“ durchführen. 
 
Wie können Sie den Förderzuschuß 
erhalten? 
 
Um den Förderbetrag zu erhalten, muß das 
„vom konzessionierten lnstallationsunter-
nehmen“ erstellte Abnahmeprotokoll zu- 
 
 
 

 
 
sammen mit der Kopie der Rechnung, aus der 
ein durchgeführter Erdgas-Check hervorgeht, 
eingereicht werden. 
 
Das zu erstellende Abnahmeprotokoll liegt den 
in Langenfeld ansässigen konzessionierten 
lnstallationsunternehmen vor.  
 
Auswärtige Fachbetriebe erhalten die Ab-
nahmeprotokolle bei der Stadtwerke 
Langenfeld GmbH. 
 
 

Leistungsbeschreibung 
 
Der „Erdgas-Check“ beinhaltet 
folgende Überprüfungen: 
 
•  Nachweis der Gebrauchsfähigkeit der 

Gasinstallation mit einem elektronischen 
Leckmengenmeßgerät, Angabe der 
Leckmenge in l/h. 
 

•  Überprüfung der gesamten Erdgasanlage, 
lnaugenscheinnahme 
 

• Ausfüllen des „ErdgasCheck“ 
Abnahmeprotokolls. 

 
Was kostet der Erdgas-Check? 
 
Bitte erkundigen Sie sich bei einem konzes-
sionierten Vertragsinstallationsunternehmen 
über ein Kostenangebot. 
 
Warum diese Fördermaßnahme 
 
Die Stadtwerke Langenfeld GmbH sind an 
sicheren Erdgasversorgungsanlagen 
interessiert und möchten Ihren Kunden ein 
umfassendes Erdgas Service-Paket anbieten.

 



 

Abnahmeprotokoll — Erdgas – Check 

GEBRAUCHSFÄHIGKEITSMESSUNG 

 

 
Für jede geprüfte Gaszähleranlage ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen!  

Bitte das Abnahmeprotokoll mit der Kopie der Rechnung einreichen. 
Es gilt das Förderprogramm der Stadtwerke Langenfeld. 

 
 
Auftraggeber - Kunden-Nr.:  

lnstallationsort:  

Regler vorhanden:  nein  ja wenn ja: Zählerregler  Mitteldruckregler  
Typ - Fabrikat – Nummer: 

Gaszähler – Typ -Nummer G  -Nr.  
 

Die Gasgeräte und deren Abgasanlagen müssen gesondert überprüft werden ! 
 
Ordnungsgemäße Installation ja nein Ordnungsgemäße Installation ja nein
Hausanschluss   Rohrleitungsführung   
 Hausanschlusskombination vorhanden    Zustand der Rohrleitungen in Ordnung   
 Hauptabsperreinrichtung funktionsfähig    Rohrleitungsbefestigung ausreichend   
 Hauptabsperreinrichtung zugänglich   Durchführung, Decken u. Wande   
Anschluss- Zählerraum    Mantelrohre vorhanden   
 Zähler zugänglich   Leitungen in Hohlräumen   
Gaszähleranlage    Hohlräume belüftet   
 Zweirohrzähler vorhanden   Aufstellung von Gasgeräten   
 Zählerbefestigung in Ordnung    Raumluftunabhängiges Gasgerät   
 Zählerabsperrung funktionstüchtig    Raumluftabhängiges Gasgerät   
 Prüf- T- Stück vorhanden    Raumluftverbund gegeben   
 Plombe vorhanden      
Gasgeräte, Bauteile, Materialien tragen das CE - Zeichen oder das DIN - DVGW Prüfzeichen 

Zustand der Gasanlage in Ordnung? 
Material der Gasinnenleitung  /  Länge (ca.): _____________m: 
Kupfer - hartgelötet   Kupfer – gepresst   
Eisen - verschraubt   Sonst.:___________________   
 

Gebrauchsfähigkeitsprüfung  
(bitte vollständig ausfüllen, sonst kann der Förderantrag nicht bearbeitet werden) 

Gerätehersteller und Reg. Nr des Messgerätes  
Angabe der Leckmenge in I/h  
Gebrauchsfähigkeit:   unbeschränkt (< 1 l/h)   vermindert (> 1 l/h  < 5 l/h)     keine (> 5 l/h)     
 
Wurden, um die Gebrauchsfähigkeit wieder herzustellen, bereits Arbeiten 
an der Gas-Leitungsanlage durchgeführt? 

 Ja 
 Nein 

 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 

 Name und Unterschrift des verantwortlichen Fachmann Stempel des lnstallationsunternehmen 

Stand: 01.01.2009 
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